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Verordnung 
vom 15. Januar 2019 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber Myanmar 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizeri-
schen Rechtsvorschriften und der Beschlüsse des Rates der Europäischen 
Union vom 22. April 2013 (2013/184/GASP), 26. April 2018 
(2018/655/GASP) und 21. Dezember 2018 (GASP) 2018/2054 verordnet 
die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 30. Oktober 2018 über Massnahmen gegenüber 
Myanmar, LGBl. 2018 Nr. 218, wird wie folgt abgeändert: 

Anhang 1 Bst. A Ziff. 8 bis 14 

 Name Angaben zur 
Person 

Begründung

8. Ba Kyaw Ba Kyaw ist Feldwebel im 564. 
Leichten-Infanterie-Bataillon 
der Streitkräfte Myanmars 
(Tatmadaw). In der zweiten 
Jahreshälfte 2017 hat er Gräuel-
taten und schwere Menschen-
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 Name Angaben zur 
Person 

Begründung

rechtsverletzungen, einschliess-
lich Mord, Deportation und 
Folter, gegen die Bevölke-
rungsgruppe der Rohingya im 
Bundestaat Rakhine begangen. 
Insbesondere wurde er als 
einer der Haupttäter des Mas-
sakers von Maung Nu am 
27. August 2017 ermittelt. 

9. Tun Naing Tun Naing ist Kommandeur 
des Grenzschutzpolizei-Stütz-
punkts in Taung Bazar. In 
dieser Eigenschaft ist er ver-
antwortlich für die von der 
Grenzschutzpolizei in dem 
Zeitraum um den 25. August 
2017 in Taung Bazar begange-
nen Gräueltaten und schweren 
Menschenrechtsverletzungen 
gegen die Bevölkerungsgruppe 
der Rohingya im Bundesstaat 
Rakhine; dazu zählen Zwangs-
verhaftungen, Misshandlung 
und Folter. 

10. Khin Hlaing Geburtsdatum: 
2. Mai 1968 

Brigadegeneral Khin Hlaing ist 
ehemaliger Befehlshaber der 
99. Leichten-Infanterie-Divi-
sion und derzeit Befehlshaber 
des Kommandobereichs Nord-
ost der Streitkräfte Myanmars 
(Tatmadaw). Als Befehlshaber 
der 99. Leichten-Infanterie-
Division überwachte er die 
militärischen Operationen, die 
2016 und Anfang 2017 im 
Bundesstaat Shan durchge-
führt wurden. In diesem Zu-
sammenhang ist er verantwort-
lich für die von der 99. Leich-
ten-Infanterie-Division im 
Bundesstaat Shan während der 
zweiten Jahreshälfte 2016 
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begangenen Gräueltaten und 
schweren Menschenrechtsver-
letzungen gegen einer ethni-
schen Minderheit angehörende 
Dorfbewohner. Dazu zählen 
rechtswidrige Tötungen, 
Zwangsverhaftungen und die 
Zerstörung von Dörfern. 

11. Aung Myo Thu Major Aung Myo Thu ist 
Befehlshaber einer Einsatzein-
heit der 33. Leichten-Infan-
terie-Division der Streitkräfte 
Myanmars (Tatmadaw). Als 
Befehlshaber einer Einsatzein-
heit der 33. Leichten-Infan-
terie-Division überwachte er 
die militärischen Operationen, 
die 2017 im Bundesstaat 
Rakhine durchgeführt wurden. 
In diesem Zusammenhang ist 
er verantwortlich für die von 
der 33. Leichten-Infanterie-
Division begangenen Gräuel-
taten und schweren Menschen-
rechtsverletzungen gegen die 
Bevölkerungsgruppe der Ro-
hingya im Bundesstaat Rakhi-
ne während der zweiten Jah-
reshälfte 2017. Dazu zählen 
rechtswidrige Tötungen, sexu-
elle Gewalt und Zwangsver-
haftungen. 

12. Thant Zaw Win Thant Zaw Win ist Major im 
564. Leichten-Infanterie-
Batallion der Streitkräfte My-
anmars (Tatmadaw). In dieser 
Eigenschaft überwachte er die 
militärischen Operationen, die 
im Bundesstaat Rakhine durch-
geführt wurden, und ist ver-
antwortlich für die Gräuelta-
ten und schweren Menschen-
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rechtsverletzungen, die am 
27. August 2017 vom 564. 
Leichten-Infanterie-Bataillon 
insbesondere in dem Dorf 
Maung Nu und dessen Umge-
bung gegen die Bevölkerungs-
gruppe der Rohingya im Bun-
desstaat Rakhine begangen 
wurden. Dazu zählen rechts-
widrige Tötungen, sexuelle 
Gewalt und das systematische 
Niederbrennen von Häusern 
und Gebäuden der Rohingya. 

13. Kyaw Chay Kyaw Chay ist Hauptgefreiter 
der Grenzschutzpolizei. Vor-
mals war er in Zay Di Pyin 
stationiert; in dem Zeitraum 
um den 25. August 2017, als 
unter seinem Befehl eine Reihe 
von Menschenrechtsverletzun-
gen durch die Grenzschutzpo-
lizei begangen wurden, war er 
Befehlshaber des Stützpunkts 
der Grenzschutzpolizei dort. 
In diesem Zusammenhang ist 
er verantwortlich für die von 
der Grenzschutzpolizei be-
gangenen Gräueltaten und 
schweren Menschenrechtsver-
letzungen gegen die Bevölke-
rungsgruppe der Rohingya im 
Bundesstaat Rakhine während 
dieses Zeitraums. Er war fer-
ner an schweren Menschen-
rechtsverletzungen beteiligt. 
Hierzu zählen Misshandlung 
von Inhaftierten und Folter. 
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14. Nyi Swe Generalmajor Nyi Swe ist der 
ehemalige Befehlshaber des 
Kommandobereichs Nord der 
Streitkräfte Myanmars (Tat-
madaw). In dieser Eigenschaft 
ist er verantwortlich für die 
Gräueltaten und schweren 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschliesslich der Misshand-
lung von Zivilpersonen, die 
vom Kommandobereich Nord 
von Mai 2016 bis April 2018 
(bis zu seiner Ernennung zum 
Befehlshaber des Komman-
dobereichs Südwest) im Bun-
desstaat Kachin begangen 
wurden. Er ist ebenfalls für die 
Behinderung der humanitären 
Hilfe für bedürftige Zivilper-
sonen im Bundesstaat Kachin 
in demselben Zeitraum ver-
antwortlich, insbesondere die 
Sperrung von Lebensmittel-
transporten. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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